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Aktivierungshilfen 

Maßnahmen der Aktivierungshilfen stellen ein niederschwelliges Angebot im Vorfeld von 

Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung dar. Sie richten sich an Jugendliche in 

sozialen Brennpunkten oder strukturschwachen Regionen, die in vielfältiger Weise 

besonders benachteiligt sind und auf eine andere Weise nicht an eine Ausbildung 

herangeführt werden können. Die Maßnahmen richten sich nach den Bedürfnissen des 

jeweiligen Teilnehmerkreises und den örtlichen Gegebenheiten des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktes. So werden z.B. Profiling, Berufsorientierung und Bewerbungstraining, aber 

auch Möglichkeiten zur Verbesserung der schulischen Bildung und der Erwerb beruflicher 

Grundfertigkeiten angeboten.  
 

 
Quellen: 
 

 Bundesagentur für Arbeit 
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/HEGA-Internet/A05-Berufl-Qualifizierung/Publikation/HEGA-
12-2007-VA-GA-Ausbildungsfoerderung-Anlage-3.pdf 
 

 SGB III, Paragraph 241 (Förderungsfähige Maßnahmen)     
http://bundesrecht.juris.de/sgb_3/__241.html 
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